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Eine Information für die Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Regensburg

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,

neben der Straßen-
reinigung kommt den 
Kommunen während der 
Wintermonate auch die 
Aufgabe zu, Straßen,
Wege und Plätze trotz 
Schnee und Eis begeh- 
und befahrbar zu halten. 

Das städtische Winterdienstpersonal betreut insge-
samt 370 Kilometer Straßen sowie 170 Kilometer 
Geh- und Radwege um die Verkehrssicherheit zu 
gewährleisten.

Aber auch Bürgerinnen und Bürger können 
während des Winters einen wichtigen Beitrag zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung in Regensburg leisten. Erfahrungsgemäß 
herrscht jedoch häufi g Unklarheit über den Umfang 
der Räum- und Streupfl icht und den Einsatz der 
Streumittel durch den Grundstückseigentümer.

Aus diesem Grund wurde diese Broschüre 
erabeitet. Sie klärt Sie über Ihre Sicherungspfl icht 
während der Wintermonate auf und enthält wich-
tige Informationen und Tipps, die Sie künftig sicher 
durch den Winter bringen.

Joachim Wolbergs
Bürgermeister

Amt für Abfallentsorgung, 
Straßenreinigung und Fuhrpark

Was ist noch zu beachten?

• Nach jedem Schneefall bzw. jeder Glatteis-
 bildung sind Gehwege oder Fahrbahnränder von
 Schnee und Eisplatten freizumachen und zu
 streuen
• Gehwege und Fahrbahnränder dürfen beim 
 Räumen nicht beschädigt werden
• Verkehrszeiten müssen beachtet werden
• Es dürfen keine ätzenden und auftauenden 
 Streumittel verwendet werden
• Zum Streuen dürfen nur abstumpfende Stoffe 
 (z.B. Sand, Splitt) verwendet werden
 (Ausnahmen siehe Rückseite)
• Straßenrinnen, Kanalschächte und 
 Bodenhydranten sind von Räumgut freizuhalten
• Falls vorhanden, ist das Räumgut an die dafür 
 vorgesehenen Stellen (Ablagerungsfl ächen
 für Schnee) zu bringen
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Winterdienst zum Nulltarif!

Der städtische Winterdienst räumt und streut die 
Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet. 
Dieser Service ist kostenlos. Das Straßennetz ist in 
sog. Einsatzstufen unterteilt, welche nach der 
Dringlichkeit geräumt und gestreut werden:

•	 Die Einsatzstufe 1 umfasst alle gefährlichen
	 Straßenstellen sowie die B8, B15 und B16 
	 innerhalb des Stadtgebietes.
•	 Die Einsatzstufe 2 umfasst alle 
	 Hauptverkehrsstraßen.
•	 Die Einsatzstufe 3 umfasst alle übrigen 
	 Straßen, wie z.B. Wohnstraßen. 
	 Achtung: Hier wird die Räumung und 
	 Streuung nur bei Glatteis und starker 
	 Schneeglätte vorgenommen!

Die Dienstleistung umfasst auch das Räumen und 
Streuen der Geh- und Radwege, Behindertenpark-
plätze, Ampelanlagen, Fußgängerüberwege sowie 
Bushaltestellen.

Hier müssen Sie zur Schaufel greifen

Durch die Sicherungsverordnung sind zum Winter-
dienst auf Gehwegen verpflichtet:
•	 Eigentümer von bebauten oder unbebauten
	 Grundstücken innerhalb der geschlossenen
	 Ortschaft, deren Grundstück direkt an 
	 öffentliche Straßen angrenzt (Vorderlieger).
•	 Eigentümer von sog. Hinterliegergrund-
	 stücken, die zwar nicht direkt an eine 
	 öffentliche Straße angrenzen, aber über sie 
	 erschlossen werden (z.B. Privatweg, Geh- 
	 oder Fahrtrecht)
•	 zur Nutzung dinglich berechtigte Personen
	 (Erbbau-, Niesbrauch-, Nutzungs- oder 
	 Wohnrechte nach § 1093 BGB)

Achtung!
Abwesenheit (z.B. wegen Beruf oder Urlaub) 
entbindet nicht von der Räum- und Streupflicht.
In diesen Fällen muss für entsprechenden Ersatz 
gesorgt werden.

Faulheit kommt teuer zu stehen

Wird nicht oder nur ungenügend geräumt oder 
gestreut und kommt es zu Stürzen, so hat der 
Streupflichtige für den dadurch entstandenen 
Schaden zivilrechtlich aufzukommen. Das kann teuer 
werden (Arzt-/Krankenhauskosten, Verdienstausfall, 
Schmerzensgeld). Für solche Fälle ist es ratsam, 
eine spezielle Haftpflichtversicherung abzuschließen. 
Zusätzlich zu den zivilrechtlichen Nachteilen drohen 
bei Verletzungen auch strafrechtliche Folgen. Dafür 
kommt keine Versicherung auf. Selbst wenn niemand 
zu Schaden kommt, sind säumige Streupflichtige 
noch nicht aus dem Schneider. Jeder Verstoß gegen 
die Räum- und Streupflicht kann als Ordnungswidrig-
keit geahndet werden.

Räumen und Streuen vor der Haustür

Bürgersteig
Zu räumen sind die Gehwege vor dem Grundstück 
auf dessen gesamter Straßenfrontlänge. Grenzt 
das Grundstück an mehrere öffentliche Straßen, so 
umfasst die Räum- und Streupflicht die Gehwege 
jeder der angrenzenden oder erschließenden 
Straßen. Die Anhäufung des Räumguts am Geh-
wegrand ist erlaubt, sofern Passanten dadurch 
nicht beeinträchtigt werden und eine Gehweg-
fläche von mindestens 1 Meter frei bleibt.
Fahrbahnrand
Ist kein Bürgersteig vorhanden, ist der Fahrbahn-
rand auf 1,50 Meter Tiefe zu räumen und zu 
streuen. Die Anhäufung des Räumguts am 
Fahrbahnrand ist erlaubt, sofern der Fahrverkehr 
dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Wann muss geräumt und gestreut 
sein?

Werktags		  7 bis 20 Uhr
Sonn- und Feiertags	 8 bis 20 Uhr

Welche Streumittel dürfen verwendet 
werden?

Der Stadtrat hat die Verwendung von Auftaumitteln 
(z.B. Tausalz) auf Gehwegen und Fahrbahnrän-
dern verboten und als Streugut abstumpfende 
Stoffe (z.B. Splitt, Sand) vorgeschrieben.
Eine Ausnahme hiervon besteht auf Treppen oder 
starken Steigungen, sowie bei Glatteis infolge von 
Eisregen. In diesen Fällen ist die Verwendung 
einer Mischung von höchsten 25 Prozent 
Auftaumitteln mit abstumpfenden Mitteln zulässig. 
Streumittel halten alle größeren Baumärkte im 
Stadtgebiet bereit.


